
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Bekanntmachung  
Öffentliche Ausschreibung von Leistungen 

 
 

 
a) Auftraggeber (Vergabestelle): Deutscher Bundestag  

-Verwaltung- 
Referat Zentrale Beschaffung, ZT 2 
- Vergabe- und Vertragsstelle -  
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon (030) 227-33234 
Telefax (030) 227-30374 
E-Mail: vergabestelle.zt2@bundestag.de 

   
b) Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung gemäß der Verdingungsord-

nung für Leistungen – Teil A (VOL/A)  
   
c) Art, Umfang und Ort der 

Leistung: 
Chemische Reinigung (Vollreinigung gem. RAL 990 A2) 
von Textilien für den Deutschen Bundestag. 
 
Die Abholung und Lieferung der vorsortierten Klei-
dungsstücke erfolgt durch den Auftragnehmer einmal 
wöchentlich. Die Lieferfrist beträgt grundsätzlich sieben 
Tage. 
 
Die Abholung und Lieferung erfolgt über die Kleider-
kammer des Deutschen Bundestages in Berlin-Mitte. 
 
Vergabe-Nr. : ZT 2-2009084-T210L (bitte stets angeben) 

   
d) Vorbehalte wegen der Tei-

lung in Lose/ Vergabe der 
Lose an verschiedene Bieter: 

Eine Teilung in Lose ist nicht vorgesehen. 

   
e) Ausführungsfrist: 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2011 + zweimalige Op-

tion der Vertragsverlängerung um ein Jahr 

 

f) Stelle bei der die Verdin-
gungsunterlagen abgefordert 
werden können: 

siehe Buchstabe a) 
 
Die Verdingungsunterlagen können bis zum 25. August 
2009, 12:00 Uhr  schriftlich, per Fax oder E-Mail ange-
fordert werden. 

   
g) Stelle bei der die Verdin-

gungsunterlagen eingesehen 
werden können: 

entfällt 

   
 

Deutscher Bundestag 



 
 

h) Anforderungskosten: entfällt 
   
i) Ende der Angebotsfrist: 

 
1. September 2009, 12:00 Uhr 
 

k) Sicherheitsleistungen:  entfällt 
 

l) 
 

Zahlungsbedingungen:  
 

gemäß Verdingungsunterlagen 
 

m) Mit dem Angebot vorzule-
gende Unterlagen gemäß § 7 
Nr. 4 VOL/A: 

Die AG behält sich vor, eine Probereinigung durchführen 
zu lassen (siehe Punkt 4.2 der Angebotsaufforderung) 

 

   
n) Zuschlags- und Bindefrist: 

 
2. November 2009 
 

o) 
 

Hinweis: Mit der Abgabe eines Angebotes unterliegt der Bieter den 
Bestimmungen über nicht berücksichtigte Angebote ge-
mäß § 27 VOL/A 

 


